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Constitution^ der Freiheit und Gleichheit durchaus einelzwek gestifteten Gemeindguts nicht dazu hinreichen
bessere Ordnung über diesen Gegenstand gebieten, und sollte, weil er selbige wie der leztere benutzen kann,
bast es nothwendig ist, jeden helvetischen Bürger um ' —
gesäumt in den Genuß der unschàzbaren Vortheile der
neuen Verfassung zu setzen.

In Erwägung aber, daß jede Gemeinde eigen-
thümliches Vermögen besizt, welches durch die Ge-
setze gesichert werden soll.

Hat der grosse Rath beschlossen:
K i. Die Glieder der Gemeinden, welche unter

dem Namen Bürger, gekauftes, ererbtes oder gescheut-
tès, Recht an Gemeind - oder Armengütern hatten,
bleiben in diesem Recht ungestört.

z. B. für den Unterhalt von Strassen und Brücken,
Pflaster, öffentliche Brunnen, Jeueranstalren, Schulen
u. d. g.

§ y. Es ist durchaus demjenigen Theil der Ge«
meinde, der die Antheilhaber des Gemeind- und Ar-
menguts ausmacht, nicht gestattet, irgend einen Ein-
wohner, der kein Antheilhaber des Gemeind - und
Armenguts ist, aus welchem Vorwand es auch seyn
mochte, aus der Gemeinde zu vertreiben.

§ 10. Für jede Gemeinde soll die Summe des
Emkaufgelds für das Antheilrecht am persönlichen

S 2. Ucverall, und besonders in den Städten, Gemeingut und Armenanstalten, zum voraus bestimmt
welche sich die Souvcrainität anmaßten, sollen dieje-
nigen Güter, welche dem Staat gehören, genau von
den eigentlichen Gemeindgütern unterschieden werden.

è g. Derjenigen Gesellschaft in jeder Gemeinde,
welche bisdahin unter dem Namen der Bürgerschaft
die Pflicht der Unterhaltung und Unterstützung ihrer
Armen oblag, soll diese Pflicht noch ftrner obliegen.

§ 4. Die ehemaligen Gemeinds - oder Ortsbür-
Zerrechtt bestehen von nun an durchaus in nichts wei-
ter, als was ihnen diese ersten drei Artikel einräumen,
alle übrigen mit dem Begr-f von Bürgerrechten bisher
verknüpfte Vorzüge und Rechte, sind und bleiben von
nun an zernichtet und aufgehoben.

î 5- Jeder, welcher nach dem :y und 20 Artikel
der Constitution ein helvetischer Staatsbürger ist,

und festgesezt werden.
§ li. Dieses Einkaufsgeld soll mit dem Werth

der Gemein - und Armengüter im Verhältniß stehen,
an welche der einkaufende Bürger durch diesen Einkauf
Anspruch bekommt.

§ 12. Jede Gemeinde, welche Gemeind - und Ar-
mengut besizt, muß einen jeden helvetischen Staats-
bürger zum Antheilhaber dieses Gemcind-und Armen-
guts annehmen, sobald er solches fordert, und das
bestimmte Einkaufsgeld baar ausbezahlt, und sich in
dem Gemeindsbezirk haushäblich niederlaßt.

K lg. In denjenigen Gemeinden, in welchen das
Armengut von dem Gemcindgut getrennt ist, soll es

jedem helvetischen Bürger freistehen, sich nur in das
leztere einzukaufen, jedoch unter den gleichen Bedin-

kann in der ganzen helvetischen Republik ungehindert^ gungen, wie sie im 12. Art. bestimmt werden
«n jedem Ort, ohne sogenanntes Einzugs- oder Ein- § ig. Es bleibt einer solchen Gemeinde unbenom-
rrittsgeld seinen Erwerb suchen und treiben, sich nic-jmen, das Antheilrecht an ihren Gemeind- und Ar-
verlassen und ankaufen, er genießt als Einwohners mengütem jedem helvetischen Bürger zu schenken, oder

durchaus die nämlichen Rechte wie die Antheilhaber! um einsn geringeren als den bestimmten Ankaufspreis
der Gemeind- und Armengüttr, diejenigen Rechte.zu ertheilen.
ausgenommen, welche diesen leztern in den dreien
-ersten Artikien ausschließlich vorbehalten sind.

§ 6. Jeder helvetische Bürger, der sich in einer
Gemeinde niederlassen will, muß die Anzeige davon
der Munizipalilàt dieser Gemeinde eingeben, welche
verpflicht; t ist, dieselbe in semer Gegenwart ins Pro-
tokoll zu tragen, damit er in solcher Gemeinde nach
Verlauf von fünf Jahren zu der Ausübung der poli-
tischen Bürgerrechte fähig sey.

§ 7. Er soll nicht gehalten seyn, irgend eine

Weisteuer zur Verpflegung der Armen der Gemeinde
wo er sich aufhält, oder der Verwaltung der Gemeind-
und A-mengüttr derselben zu leisten, im Fall eine
solche Beisteuer unter den Antheilhabern der Gemeind-
und Armengüttr statt findet.

§ 8. Hergegen soll jeder Bürger in der Gemeinde,
die er bewohnt, alle Beschwerden, in gleichem Ver-
hältniß wie die Antheilhaber des Gemeindguts tragen
helfen, die für öffentliche Anstalten in dem Falle auf-
gelegt werden, wenn der Abtrag des zu diesem End-

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des

Kantons Lnzern.
Acht« Sitzung, 4- Februar.

Präsident: Pfyffer.
Es wird ein Brief der litterarischen Gesellschaft

von Zürich, mit der Anzeige ihrer Mitglieder, vorqelgt.
B. Höpfn er in Bern, sender nachfolgende Frage

ein, die er als Preisfrage von der Gesellschaft aus-
geschrieben wünscht:

Durch welche Mittel, seye es durch Gesetze von
der Regierung, oder durch provisorische Maaßregeln,



hder durch eine Nationalaustalt, kann man dem zu-!
sehend wachsenden Verarmen der besten, der ar-
bettenden Klaffe von Staatsbürgern, welches durch
die häufige und immer mehr zunehmenden und meist
unnöthigcn Ablösungen von, auch den sichersten Hypo-
theken bewirkt wird, steuren, ohne den Rechten der
Gläubiger und ihrem Eigenthum zu nahe zu treten.

Ochs fürchtet, wann die Frage als jährliche
Preisfrage sollte ausgeschrieben werden, so wurde das
Unglük, das sie verHuten soll, weit früher erfolgen;
er glaubt, sie konnte tfüglicher sogleich durch die Zci-
tnngen bekannt gemacht werden; er bemerkt auch, es
komme vermuthlich nächstens eine Bothfchaft über die-
sen Gegenstand an den grossen Rath. Zschokke
zweifelt, daß durch ein blosses Bekanntmachen der
Frage durch die Zeitungen, sogleich befriedigende Ant-
Worten erhalten würden; er will lieber durch die Ge-
sellschaft eine CommWon niedersetzen lassen, die die
Frage untersuchen und in der nächsten Sitzung ein Gut-
achten vorlegen soll. Die Commission wird beschlossen
und in dieselbe geordnet: Usteri, Pellegrini und
Nahn.

Pellegrini liest einen französischen Aufsatz über
die Mittel den Gemeingeist zu beleben.

U-steri spricht über eben diesen Gegenstand und
schließt sich in Aufzählung der Mittel zu Weckung des
Gemeingeistes, an die in der lezten Sitzung don Mohr
aufgestellten Ursachen des mangelnden Gemeingeistes,
die er für sehr richtig aufgefaßt und dargestellt ansieht.
Die erste dieser Ursachen, das mangelnde Gefühl für
die hohem Menschenrechte, deren Genuß durch die
Revolution verschast und gesichert wird, ist ein einge-
wurzeltes Uebel alten Ursprung, das also auch nur
durch ein langsam wirkendes Mittel wird gehoben werden
können. — Dieses kann aber kein anderes seyn, als ein
zwekmäfflg eingerichteter allgemeiner öffentlicher Unter-
richt, der es sich zur Hauptangelegenheit macht, die
Grundsätze der Vernunft und der Sittlichkeit — welche
die Grundlage aller gesellschaftlichen Verbindung seyn
sollen — den Herzen der Jugend tief einzuprägen; —
durch einen solchen Unterricht muffen unvertilgbare Keime
des edelsten Gemeingeistes der gesammten helvetischen
Jugend eingepflanzt werden; — und ein solcher Un-
terricht wird in seinen Wirkungen auch keineswegs auf
die Jugend eingeschränkt bleiben; er wird mittelbar
auf alle Altersstuffen der Gesellschaft zurükwirken.
Die zweite Ursache, der fremde Einfluß, theilt sich in sei-
«en Wirkungen, in solche die nicht länger als die Ursache
dauern, und in solche die sie überleben. — Der Zwang
und der Eingriff ins Eigenthum, sind Uebel, die samt
ihren Folgen, nur durch Entfernung der Ursache, aber
dadurch auch ganz und sicher gehoben werden. — Der
durch fremde Uebcrniacht zusainmengedrükte Hang zur
Freiheit, kehrt mit voller Schnellkraft und mit vermehr-
ter oft zurük, so wie der fremde Druk verschwunden ist.
Findet das Eigenthum, nachdem eS Eingriffe erlitten

hat, wieder vollen Schutz und Sicherheit, so wird der
Genuß Desselben süffer seyn und köstlicher gefühlt werden,
als zuvor.

Aber anders verhält es sich, mit der durch frem-
den Einfluß geschädigten Sittlichkeit eines Volkes.
Hier verschwinden die Folgen nicht mit der Ursache —
und das zurülgebliebne Gift fodert ein specifisches Heil-
Mittel Dieses kann darinn gefunden werden, daß
Sittlichkeit als der Centralpunkt aufgestellt wird,
um welchen sich alle Einrichtungen und Verfügungen
der Regierung und der Gesezgcbung harmonisch— ihn
nie aus dem Auge verlierend, reihen; denn obgleich
Sittlichkeit durch Gesezgebung und Regierung weder
gebotten und verordnet werden kann und soll, so kann
und soll sie durch beide doch mächtig befördert werden.
— Wenn Talente mit Patriotismus vereint, allein z»
öffentlichen Aemtern erhoben werden sollen, so vergesse
man dabei nie, daß Talente ohne Sittlichkeit, und Pas
triotismus ohne Sittlichkeit, immer sehr verdächtig, oft
sehr verderblich sind. — Dieser Gnmdsaz werde in der
fortschreitenden Aufsicht aller höhern Beamten über ihre
Untergeordneten, von den höchsten dis zu den untersten
Stellen, unausgeftzt beobachtet: Rechtschaffenheit, Fleiß
und Thätigkeit seyen allenthalben eben so unnachläßs
liche Erfordernisse als Kenntnisse und Patriotism. —
Die Regierung sorge dabei für ein erstes und noth-
wendiges Beding der Sittlichkeit der Beamten, für
ihre richtige und nicht zurükbleibende Bezahlung;--
sie sorge für hinlängliche Hülfsquellcn um Industrie,
und nüzliche öff?ntliche Unternehmungen zu unter-
stützen; um Bedürftigen und Unglüklichen die zwek-
mässigste schnelle Hülfe zu gewähren.

Bei der dritten in der Verfassung selbst liegende»
Ursache des mangelnden Gemeingeistes, ist eine ge-
doppelte Hülfe möglich. Erstens könnte die Verfassung
ohne Verletzung der Grundsätze einer repräsentativen De-
mokratie, dahin geändert werden, daß die Theilnahme
des Volkes an den öffentlichen Geschäften grösser wird.
Man könnte z. B. die Wahlversammlungen beseitigen
und die Verrichtungen derselben, den Urversammlunge«
unmittelbar übergeben, oder man könnte dem Volke
zu gewissen Stellen das Vorschlagsrecht, von gewissen
Stellen das Abrufungsrecht erhalten. — Das zweite
'Mittel, so die Theilnahme des Volks an den öffentliche»
Geschäften in ihren Wirkungen gewissermaffen ersetze«
kann, sind die Nationalfeste. Ihr Werth hängt von
ihrer Einrichtung und Ausführung ab, und esistunend-
lich Vieles, was durch sie ausgerichtet werden kann,— —

Ochs hält dafür, es geschehe mit Unrecht, wenn
man die Nation des Mangels an Eememgeifl beschul-
dige; thue man dieß darum, weil sie nicht genug
Freude äussere, so müsse man bedenken daß dieses
zu thun, nicht im Charakter unsers Volkes liegt; daß
durch strenge Sictenmandatc die ehmaligeu Regierungen
alle lebhaften Aeusserungen der Frölichkeit unrcrdrükteu;
w»llte man den Vorwurfhiugegen darauf gründen, daß



vie Ration nicht genug Opfer der neuen Ordnung
bring«/ so wäre derselbe völlig ungegrnndet, denn
wirklich haben besonders die Ewdter sehr grosse Opfer
gethan/ so daß mehr über die Bereitwilligkeit mit. der
fie gebracht wurd'N, sich zu verwundern Grund vor-
Handen wäre; das Land aber ist so lange gegen Frei-
he it und Gleichheit fanarisirt werden, dass davon auch
lange die Wirkungen zu.bekämpfen seyn ranssen. Der
Gemeingeist in Helveüen ist gewiß stärker als mau
glaubt; seine äusseren Zeichen sind nur so lebhast und
warm nicht; — dazu trögt dann auch die Ungewißheit
mancher Dinge und unsere gegenwärtige äussere Lage
vieles bei. — Was die Verfassung betrift, so liefert
uns England den Ve reich, daß auch sogar unter einer
höchst schlechten repräsentativen Verfassung, Gemeingeist
herrschen kann. Um den Gemeingeist.zu befördern ist
es besonders auch wichtig/ dem Volke die wahren Vow
cheste der neuen Ordnung der Dinge deutlich und im-
mer vor R-ugew zu legen. Cr billigt auch die Volks-
fest« / und schließt mit der Bemerkung, daß es impost-
tisch sey / von Mangel an Gemeingeist zu svrecyen;
p-an sollte viel lieber rühmen, es sey viel Gemcingeist
vorhanden; ihn loben und anfmuntern, ist das Mid
tek ihn zu befördern.

Koch v. Zuzern, giebt öffentliche Belohnungen
und Belobungen der Tugend, und Humanität der Be-
«mien, als zwei kräftige Vefürderungsnutchs. des Ge-
meingeisics an.

Z schvkke ist mit Ochs einverstanden, daß um
den Gemeingeist zu beseelen, man nicht das Bekennt-
niß laut werden lassen müsse: in Hclretien sey der
Gemeingeist ersterben ; viel besser ist es, wenn Jeder-
mann glaubt -- es sey allenthalben nur ein Herz und
eine Seele. Aber so schön dieß in politischer Hin
ficht ist, so dürfen wir unter uns doch dew Schleier
ton unsern Wunden Heden. — Man mich aber fa
Vaterlandsliebe und Gemeingeist unterscheiden; jene
besizt kein Volk in höherem Grade als das helvetische g,
«der Gemeingeist sinken wir doch wohl del ihm weg
kiger. Warme Gefühle für das Vaterland sind da,
aber es fehfte ein Brennpunkt um fie zu sammeln;
diesen soll die neue Verfassung gewahren ; alles ködere

^ unter den alten Verfassungen den Gemeingeist. — Er
wünscht, Usteri hatte bei seiner Angabe der Mittel zu
Belebung des Geme ngeistes sorgfältig unterschieden,
was die Regierung. und was Privatpersonen thun
können; daraus hatten wir sehen können, was wir in
unserm Kreise dazu mitzuwirken vermögen. Für die Re-
giccuna, wann sie den Gemeingeist beleben will, ist
es be,lenders wichtig daß sie sieh möglichst nach dem

ft Geiste des Volkes stimme; die Regierung muß sich zu
,den,, Kinde herablassen, wann sie es zu der Höhe der
Grundsatze erheben will ; es muß den Klagen Einhalt
gethan werden, nach dene« das Volk die Gesetze nicht
verstehet. — Öffentliche Affe, öffentliche Belohnungen
des Verdienstes, sind ebmMs Mittel die der K<Hw,
rang zukommen.

Och s hat oft bemerkt, daß indem man immer
sagt, die grosse Mehrheit des Volks sey unzufrieden,
man dadurch wirklich viel lknznfricdne macht. Würde
man dagegen nachfragen: warum ist'dieser und jener
unzufrieden? so ergäbe es sich, daß zu jeder besonder«
kl läge immer nur die grosse Minderheit sieb vereiniget.

Müller bemerkt, der öffentliche Unterricht und
die zwekmäffige Volksbildung könne besonders auch
durch Schriften mächtig befördert werden, und hier
sey ein grosses Feld für Privatpersonen und für Ge-
ftllschaften wie die unsere, offen; er schlagt einen Kate-
chisaws d?r Menschenrechtt vor und rath zu einer Com-
missten, die berathen soll, wie unsere Gesellschaft auf
Veröffentlichen Unterricht zu Beförderung des Gemein-
geistcs, wirken könne.

Zsch-stke meint, dieses Wirken durch Schriften
sey k-vwissckllch darum ein ftzliches Ding, weil das
Lolk lang? so gern nickt liest, als wir schreiben —
Ein Katechismus der Menfchcnrechte zumal, würde
an manchen Orten leicht als der Antichrist angesehen
werden. Im Geiste von Beckers Volksbüchern sollte
die Geschichte unserer Revolution geschildert und mid
Holzschnitten begleitet werden; wir besitzen an Pesta»
lozzi einen Mann, de? m gehörige Hage und Laune
dazu verstzt, dicftArbeit mit ungleich phüofgphjscherä
Geist alS Becker ücftrn könnte; er wünscht die Reg:«-
rung mochte ihn das! auflodern.

^
Rädle unterstuzt Mullers Vorschlag; es ist nicht

nöthig, daß die Schrift den Namen Katechismus,
führe.

S kcrelau ebenfalls; wir sollen nicht m it dem
Volke nur spielend sprechen wollen; sprechen wir lie?
ber ernst und vernünftig mit ihm, es wird die Spr«
ehe verstehen.

Huber glaubt, um Gemeingeist hervorzubringen/
müsse mau nicht immer nur auf den Baner wirken
wölken, foulera erst auf die gebildelern Klassen und
durch sie tiefer hinab. Die von Müller und die von
Zscholke vorgeschlagne Schrift, können beide sehr gvê
seyn; in au soll verschieden für verschiedene Volkstlaf-
sen schreiben.

Rahn stimmt Secrelan und Hübe? bei und macht
auf die Wichtigkeit der Benutzung, ven Ka eudcrn und
Wochenschriften aufmerksam.

Eine Commission, tue aus den B-Hu b e r. Usteri?
Mohr, Zschokke und Müller besteht, soll über
oirsc« Gegenstand m der nächsten Sitzung berichten.

D r u k f t h l s r..

Im 7t Stük S 569. Pp. t, Zeile 7, statt: fim
su chtèu A.tare, lies? t> e su ckt cr c U täee.

Im ?2 Stük S ZL-2 Sp. 2-, Ztile 8. von unten^
statt: die den freien Genuß, die freie ElUwikiung des
Menschen, lies: die die freie Entwikluiig der mlellekt
iuelftn, à moralischrn K.aftc des Mcuschem.
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